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A. Einführung

I. Problemaufriss

Über das Verhältnis des Bundesverfassungsgerichts zum Gerichtshof der Euro-
päischen Union ist in der rechtswissenschaftlichen Literatur viel geschrieben wor-
den1. Wurde es vom Bundesverfassungsgericht in dem Maastricht-Urteil noch als 
Kooperationsverhältnis beschrieben2, finden sich dazu im Lissabon-Urteil keine 
Ausführungen mehr3. Der Honeywell-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
vom 6. Juli 20104 wurde im rechtswissenschaftlichen Schrifttum vielfach als er-
neuter Schritt in Richtung Kooperation zwischen Bundesverfassungsgericht und 
Gerichtshof der Europäischen Union gewertet5. Im Kern geht es um die Frage, 
welchem Gericht im Konfliktfall die Letztentscheidungskompetenz zukommt6. 

 1 Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 3. Aufl. 2012, Rd. 62 ff., 84 ff.; Bergmann, in: 
Umbach/Clemens/Dollinger, BVerfGG, 2. Aufl. 2005, Kapitel A III., Rd. 1, 16 ff. (S. 129 f., 
136 ff.); Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG, 35. EL Stand Mai 
2011, Vorb. Rd. 291 ff.; Büdenbender, Das Verhältnis des Europäischen Gerichtshofs zum 
Bundesverfassungsgericht, 2005; Hopfauf, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, GG, 
12. Aufl. 2011, Art. 93 GG Rd. 39 ff.; Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 
8. Aufl. 2010, Rd. 23 ff., 358 ff.; Sturm/Detterbeck, in: Sachs, GG, 6. Aufl. 2011, Art. 93 GG 
Rd. 25 ff.
 2 BVerfGE 89, 155 (175) – Maastricht. Zum Kooperationsverhältnis zwischen Bundesver-
fassungsgericht und Gerichtshof der Europäischen Union statt vieler: Funk-Rüffert, Koope-
ration von Europäischem Gerichtshof und Bundesverfassungsgericht im Bereich des Grund-
rechtsschutzes, Berlin 1999; Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 8. Aufl. 2010, 
Rd. 360 (364 ff.).
 3 BVerfGE 123, 267 – Lissabon. Vgl. Bergmann/Karpenstein, Identitäts- und Ultra-vires-
Kontrolle durch das BVerfG – zur Notwendigkeit einer gesetzlichen Vorlageverpflichtung, 
ZEuS 2009, 529 (539); Sauer, Europas Richter Hand in Hand? – Das Kooperationsverhältnis 
zwischen BVerfG und EuGH nach Honeywell –, EuZW 2011, 94 (95).
 4 BVerfGE 126, 286 – Honeywell.
 5 Statt vieler: Pötters/Traut, Die Ultra-vires-Kontrolle des BVerfG nach „Honeywell“ – 
Neues zum Kooperationsverhältnis von BVerfG und EuGH?, EuR 2011, 580; Sauer, Euro-
pas Richter Hand in Hand? – Das Kooperationsverhältnis zwischen BVerfG und EuGH nach 
Honey well –, EuZW 2011, 94.
 6 Vgl. Büdenbender, Das Verhältnis des Europäischen Gerichtshofs zum Bundesverfas-
sungsgericht, 2005; Hirsch, Europäischer Gerichtshof und Bundesverfassungsgericht – Ko-
operation oder Konfrontation?, NJW 1996, 2457 ff.; Mayer, Kompetenzüberschreitung und 
Letztentscheidung; das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die Letztent-
scheidung über Ultra vires-Akte in Mehrebenensystemen; eine rechtsvergleichende Betrach-
tung von Konflikten zwischen Gerichten am Beispiel der EU und der USA, 2000; Sauer, 
Jurisdiktionskonflikte in Mehrebenensystemen, 2008, S. 157 ff.; Zuck/Lenz, Verfassungs-
gerichtlicher Rechtsschutz gegen Europa – Prozessuale Möglichkeiten vor den Fachgerichten 
und dem BVerfG gegen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft, NJW 1997, 1193.
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Dieses Problem spitzt sich zu, wenn es um die Pflicht des Bundesverfassungs-
gerichts zur Durchführung eines Vorabentscheidungsverfahrens zum Gerichtshof 
der Europäischen Union gem. Art. 267 Abs. 3 AEUV7 geht.

In seiner Rechtsprechung hat das Bundesverfassungsgericht eine Bindung an 
Art. 267 AEUV grundsätzlich anerkannt. Bereits im Solange I-Beschluss 1974 hat 
das Bundesverfassungsgericht ausgeführt:

„Inzidentfragen aus dem Gemeinschaftsrecht kann das Bundesverfassungsgericht … selbst 
entscheiden, sofern nicht die Voraussetzungen des auch für das Bundesverfassungsgericht 
verbindlichen Art. 177 des Vertrages [Art. 267 AEUV n. F.] vorliegen …“8

In dem fünf Jahre später ergangenen Vielleicht-Beschluss hält das Bundes-
verfassungsgericht noch deutlicher fest:

„Der Senat sieht im vorliegenden Verfahren keinen Anlass, die Richtigkeit und Klarheit 
der im Ausgangsverfahren gefällten Vorabentscheidung des Gerichtshofs, soweit sie das 
Gemeinschaftsrecht betrifft, in Zweifel zu ziehen; er ist deshalb nicht gehalten, die dem 
Gerichtshof vom Verwaltungsgericht vorgelegten Fragen neuerlich gem. Art. 177 Abs. 3 
EWGV [Art. 267 Abs. 3 AEUV n. F.] vorzulegen.“9

Auch in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdaten-
speicherung vom 2. März 2010 nimmt der Erste Senat eine grundsätzliche Bin-
dung auch des Bundesverfassungsgerichts an Art. 267 AEUV an, erachtet aber im 
konkreten Fall eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union als nicht 
entscheidungserheblich10. Wörtlich heißt es in der Entscheidung:

„Die Verfassungsbeschwerden geben keinen Anlass für ein Vorabentscheidungsverfahren 
vor dem Europäischen Gerichtshof gem. Art. 267 AEUV. Zwar könnte eine entsprechende 
Vorlage durch das Bundesverfassungsgericht (vgl. BVerfGE 37, 271 [282]) insbesondere 
in Betracht kommen, wenn die Auslegung oder die Wirksamkeit von Gemeinschafts- be-
ziehungsweise Unionsrecht in Frage stehen, das Vorrang vor innerstaatlichem Recht be-
ansprucht und dessen Umsetzung vom Bundesverfassungsgericht grundsätzlich nicht am 
Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes geprüft wird. Jedoch kann eine solche Vor-
lage nur dann zulässig und geboten sein, wenn es auf die Auslegung beziehungsweise 
Wirksamkeit des Unionsrechts ankommt.“11

Trotz dieser grundsätzlichen Anerkennung einer Bindung an die Vorschrift des 
Art. 267 AEUV hat das Bundesverfassungsgericht dem Gerichtshof der Euro-

 7 Im Folgenden wird die seit dem Inkrafttreten des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) am 01.12.2009 gültige Fassung des Art. 267 AEUV über das 
Vorabentscheidungsverfahren verwendet, auch wenn auf ältere Fassungen Bezug genommen 
wird. 
 8 BVerfGE 37, 271 (282) – Solange I.
 9 BVerfGE 52, 187 (201) – Vielleicht.
 10 BVerfGE 125, 260 (308) – Vorratsdatenspeicherung.
 11 BVerfGE 125, 260 (308) – Vorratsdatenspeicherung.
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päischen Union bis heute noch keine Frage des Unionsrechts zur Vorabentschei-
dung vorgelegt12.

Sucht man in der rechtswissenschaftlichen Literatur Antworten auf die Frage 
nach einer Vorlagepflicht des Bundesverfassungsgerichts an den Gerichtshof der 
Europäischen Union, ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Vorwiegend im staats-
rechtlichen Schrifttum finden sich Stimmen, die mit verschiedenen Begründungen 
eine Vorlage des Bundesverfassungsgerichts an den Gerichtshof der Europäischen 
Union ablehnen13. Andere erkennen zwar eine grundsätzliche Vorlagepflicht des 
Bundesverfassungsgerichts gem. Art. 267 Abs. 3 AEUV an, gehen jedoch – bei 
im Grunde unstreitig bestehender Vorlagepflicht des Bundesverfassungsgericht –  
wegen in der Regel fehlender Entscheidungserheblichkeit der Vorlage für den Aus-
gangsrechtsstreit von deren grundsätzlicher Unzulässigkeit aus14. Auf der anderen 
Seite findet sich in vielen, insbesondere europarechtlichen, Veröffentlichungen 
der teils pauschale, teils ausführlich begründete Hinweis, auch das Bundesverfas-
sungsgericht sei als innerstaatliches Verfassungsgericht von der Vorlagepflicht des 
Art. 267 Abs. 3 AEUV erfasst15.

Der Blick auf andere europäische Verfassungsgerichte und die Landesverfas-
sungsgerichtsbarkeit ergibt ein ebenso gespaltenes Bild. Neben einigen mitglied-

 12 Rechtsprechungsstatistiken des Gerichtshofs der Europäischen Union, Jahresbericht 
2010, S. 111, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7032/, zuletzt abgerufen am 11.04.2012. 
Neben der Vielzahl der Vorlagen der fünf obersten Bundesgerichte ist der Staatsgerichtshof 
des Landes Hessen mit einem Vorabentscheidungsersuchen für den Zeitraum 1952 bis 2010 
aufgelistet, nicht jedoch das Bundesverfassungsgericht.
 13 Broß, Das deutsche Bundesverfassungsgericht und das Vorabentscheidungsverfahren, 
2005, 108 (113 f.); Jaeger/Broß, Die Beziehungen zwischen dem Bundesverfassungsgericht 
und den übrigen einzelstaatlichen Rechtsprechungsorganen – einschließlich der diesbezüg-
lichen Interferenz des Handelns der europäischen Rechtsprechungsorgane, EuGRZ 2004, 
1 (15).

Für das Verfahren der abstrakten Normenkontrolle eine Vorlagepflicht des Bundesverfas-
sungsgerichts und der Verfassungsgerichte der Länder an den Gerichtshof der Europäischen 
Union verneinend: Cremer, Vorabentscheidungsverfahren gemäß Art. 177 EGV und mitglied-
staatliche Verfassungsgerichte – Zum Verhältnis von unionsrechtlicher Vorlagepflicht und ab-
strakter Normenkontrolle, BayVBl. 1999, 266 ff. (270).
 14 Statt vieler: Kirchhof, Justiz in Europa – Perspektiven und Grenzen, Vortrag Deutscher 
Richtertag 1995, Tagungsbericht, NJW 1996, 106 (107).
 15 Feige, Bundesverfassungsgericht und Vorabentscheidungskompetenz des Gerichtshofs 
der Europäischen Gemeinschaften, AöR 100 (1975), 530 (531 ff.); Mayer, Das Bundesverfas-
sungsgericht und die Verpflichtung zur Vorlage an den Europäischen Gerichtshof, EuR 2002, 
239 ff.; Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 8. Aufl. 2010, Rd. 24; Schwarze, 
in: Schwarze, EU-Kommentar, 2. Aufl. 2009, Art. 234 EGV Rd. 43; Störmer, Vorabentschei-
dungsersuchen nach Art. 177 EGV durch Landesverfassungsgerichte, NJ 1998, 337 (341); 
Warnke, Die Vorlagepflicht nach Art. 234 Abs. 3 EGV in der Rechtsprechungspraxis des 
BVerfG, 2004.

Die Vorlagepflicht für den Bayerischen Verfassungsgerichtshof bejahend: Hirsch, Vorab-
entscheidungsvorlagen zum Europäischen Gerichtshof durch die Landesverfassungsgerichts-
barkeit, 1997, S. 45 ff.


